
Richtlinien
 

der Stadt Hemer
 über Ehrungen und Auszeichnungen für sportliche Erfolge und Verdienste

vom 29. Oktober 1978
in der Fassung der Änderungen vom 18. Oktober 1993 und 28.09.2001

 
  
1. Zur Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen oder besonderer Verdienste auf 

dem Gebiet des Sports verleiht die Stadt Hemer eine Sportplakette. 
  
2. Die Sportplakette ist auf der Vorderseite mit dem Stadtwappen und der Aufschrift 

„Stadt Hemer“ versehen und trägt auf der Rückseite die Aufschrift „Für Leistungen im 
Sport“ und die Jahreszahl des für die Entscheidung maßgebenden Kalenderjahres. 

 Bei der erstmaligen Ehrung wird mit der Sportplakette eine Anstecknadel verliehen. 
  
3. Die Auszeichnung kann nur an Personen verliehen werden, die eine olympische Sportart 

betreiben,  einem Hemeraner Verein angehören oder ihren Wohnsitz in Hemer haben und 
deren allgemeines sportliches Verhalten diese Auszeichnung rechtfertigt. 

  
4.1 Die Sportplakette in Gold kann verliehen werden
 
 a) für die Teilnahme an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften,
  b) für das Aufstellen von Welt-, Europa- oder Deutschen Rekorden, die von den 

ordentlichen Fachverbänden1 anerkannt sind,
  c) für die Erringung einer Deutschen Meisterschaft,
  d) an Mitglieder einer deutschen Ländermannschaft, 
  e) an Sportler, die mit dem Silberlorbeer des Bundespräsidenten oder der Sportplakette 

des Landes NW ausgezeichnet wurden,
  f) an Sportler in den Meisterklassen der Frauen und Männer der ordentlichen 

Fachverbände1, die bereits mit der Sportplakette in Silber ausgezeichnet wurden und die 
Bedingungen der gleichen Auszeichnung erneut erfüllt haben,

  g) in Ausnahmefällen auch an Sportler, die in Altersklassenwettbewerben² entsprechende 
Leistungen erzielt haben, 

  h) an Sportler, die das Deutsche Sportabzeichen in Gold mindestens 40 x abgelegt ha-
     ben.   
 
   
4.2 Die Sportplakette in  Silber kann verliehen werden
 
 a) für Deutsche Meisterschaften Platz 2 und 3,
  b) für Westdeutsche Meisterschaften der ordentlichen Fachverbände1 Platz 1,
  c) an Mannschaften, die die o. g. Erfolge zu a) und b) errungen haben, 
  d) an Sportler in den Meisterklassen der Frauen und Männer der ordentlichen 

Fachverbände1 sowie an Jugendliche mit entsprechenden Leistungen in der letzten 
Altersstufenklasse, die bereits mit der Sportplakette in Bronze ausgezeichnet wurden 
und die Bedingungen der gleichen Auszeichnung erneut erfüllt haben, 

 
 e) in Ausnahmefällen auch an Sportler, die in Altersklassenwettbewerben2 entsprechende 

Leistungen erzielt haben,

 
 1 nicht z.B. Leichtathletik im Deutschen Turnerbund, sondern nur im Deutschen Leichtathletik-
  Verband
2 wie sie z.B. der Altersklasseneinteilung der Deutschen Leichtathletik-Ordnung  (DLO) entsprechen
³ je nach finanzieller Situation
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  f) an Jugendliche in der letzten Altersstufe und an Teilnehmer von Junioren-Wettkämpfen, 

die die vorstehenden Leistungen oder die Leistungen nach 4.1 erzielt haben,
  g) an Sportler, die das Deutsche Sportabzeichen in Gold mindestens 30 x abgelegt haben. 
 
 
4.3 Die Sportplakette in Bronze kann verliehen werden
 
 a) für die Erringung eines 4. bis 6. Platzes bei einer Deutschen Meisterschaft, 
  b) für Westdeutsche Meisterschaften der ordentlichen Fachverbände1 Platz 2 und 3,
  c) für Westfalenmeisterschaften der ordentlichen Fachverbände1 Platz 1,
  d) an Mannschaften, die die o. g. Erfolge zu a) bis c) errungen haben,
  e) in Ausnahmefällen auch an Sportler, die in  Altersklassenwettbewerben2 entsprechende 

Leistungen erzielt haben,
  f) an Schüler und Jugendliche, die bei entsprechenden Schüler- und Jugendwettbewerben 

(einschl. Jahrgangswettbewerben) die vorstehenden Leistungen oder die Leistungen 
nach 4.1 oder 4.2 erzielt haben,

  g) an Sportler, die das Deutsche Sportabzeichen in Gold mindestens 20 x abgelegt haben. 
 
5. Hervorragende Verdienste für langjährige und besonders erfolgreiche ehrenamtliche 

Tätigkeit in örtlichen oder überörtlichen Sportorganisationen und Vereinen können durch 
Verleihung einer Ehrenplakette mit Urkunde gewürdigt werden. 

 
6.   Vereine, die besonders aktiv sind und deren Sportler herausragende Leistungen bringen, 

die aufgrund der Richtlinien nicht geehrt werden können, können besonders geehrt werden.
 
7. Unter Berücksichtigung der eingegangenen Vorschläge benennt der Stadtsportverband 

Hemer die erfolgreichen Sportler (unter 4), die ehrenamtlich Tätigen (unter 5) und die 
Vereine (unter 6). 

 
8.1 Die Sportplakette in der jeweiligen Ausführung wird den Sportlern nur einmal verliehen. 

Sportler, die die Voraussetzungen für die Erlangung einer Sportplakette wiederholt erfüllen 
(ohne die Fälle der Absätze 4.1 f) und 4.2 d), werden in anderer Weise³ geehrt. 

 
8.2 Für mehrere Erfolge innerhalb eines Jahres wird nur eine Auszeichnung für die beste 

Leistung verliehen. 
 
 
9. Über die Verleihung der Sportplakette entscheidet der Sportausschuß. 
 
 Die Gestaltung der Ehrung, ggf. die Verleihung von Sachgeschenken3, wird jeweils vom 

Sportausschuß der Stadt Hemer festgelegt. Anträge zu den o. a. Ehrungen sind mit 
entsprechender Begründung bis zum 31.12. eines jeden Jahres beim Sportamt der Stadt 
Hemer durch den Stadtsportverband mit dessen Stellungnahme einzureichen. Die 
Aushändigung der Auszeichnungen nimmt der Bürgermeister oder ein von ihm beauftragter 
Vertreter vor. 

 
 
10. Diese Änderung der Richtlinien tritt ab sofort in Kraft. 
  
Hemer, 28.09.2001 
 

Der Bürgermeister 
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Öhmann


